
 
 
Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde 
Wattenwil-Forst  

    HAUSORDNUNG     
 
 

1. Vermietungen werden in der Raumbenützungsverordnung geregelt. 
 

2. Die Räume sind normalerweise in der Standardherrichtung. Falls eine andere Herrichtung 
gewünscht wird, so muss dies mit dem/der Sigrist/in abgesprochen werden. Der Raum kann 
auch in Eigenregie hergerichtet werden. 

 
3. Es gilt Rauchverbot im Kirchgemeindehaus und der Kirche. 

 
4. Während der Veranstaltung trägt der Veranstalter die Verantwortung für den Raum und das 

Mobiliar. 
 

5. Das Kirchgemeindehaus Wattenwil-Forst hat wenig Parkplätze. Werden welche für die 
Veranstaltung benötig, so muss dies mit dem Sekretariat abgesprochen werden. 

 
6. Für eine Konsumation von Raclette und Fondue bitte vorher mit der Sigristin/Sigrist 

absprechen. 
 

7. Die Toiletten werden normalerweise durch den/die Sigristen/Sigristin gereinigt. Während der 
Veranstaltung ist jedoch der Veranstalter für die Kontrolle und Reinigung zuständig. 

 
8. Anordnungen des/der Sigristen/Sigristin sind Folge zu leisten. 

 
9. Die Räume müssen nach der Veranstaltung gelüftet werden. Die Fenster müssen danach 

geschlossen sein. 
 

10. Die Räume müssen – wenn nicht anders abgesprochen - wieder in die ursprüngliche 
Herrichtung gebracht werden. 

 
11. Das Mobiliar muss in die ursprüngliche Position versetzt werden 

 
12. Sämtliche Räume müssen besenrein gereinigt werden. Der Kehricht muss selber entsorgt 

werden. 
 

13. Das Geschirr muss sauber versorgt werden. Die Abwaschmaschine muss entleert und geputzt 
werden. Der Küchenboden muss aufgenommen werden. 

14. Defektes oder fehlendes Geschirr muss dem/der Sigristen/Sigristin gemeldet werden. 
 

15. Sämtliches Licht, auch in den Toiletten, muss gelöscht sein. 
 

16. Auf andere Benutzer, Veranstaltungen und Nachbarn muss Rücksicht genommen werden. 
 

17. Beschwerden müssen schriftlich an den/die Sigrist/in oder das Sekretariat gerichtet werden. 
 

18. Die Hausordnung ist für sämtliche Benutzer und Benutzerinnen gültig. 
 

Die Hausordnung tritt per 12. April 2022 in Kraft. 
   

Im Namen des Kirchgemeinderates: 

Der Präsident:             Die Sekretärin: 

 

Nils Hoffmann                  Brigitte Dahinden 

    

 


